
 
 

 
 
 
 

 
Check-Liste für Unternehmer 
Berufsschnuppertage nach der Schulpflicht 
ohne aufrechten Schulbesuch 
 

 Kontaktaufnahme bzw. Kennen lernen des Jugendlichen, der nicht mehr 
schulpflichtig und derzeit keine Schule besucht und des 
Erziehungsberechtigten 

 Vereinbarung mit dem Jugendlichen, wann die Berufsschnuppertage 
absolviert werden sollen (Datum und Uhrzeit). 

 Festlegung des Ansprechpartners im Betrieb 
 Gemeinsame Besprechung und Abschluss der BiWi - Vereinbarung 
„Berufsschnuppertage nach der Schulpflicht“ 

 Prüfung, ob eine Krankenversicherung des Jugendlichen in Form der 
Mitversicherung bei den Eltern oder im Rahmen eines AMS Kurses besteht.  

 persönliche Kontaktaufnahme mit dem BiWi durch den Jugendlichen oder 
den Erziehungsberechtigten zum Abschluss der BiWi Haftpflicht- und der 
privaten BiWi – Zusatz - Unfallversicherung. (Vorlage der ausgefüllten 
Vereinbarung nötig) 

 Anmeldung zur gesetzlichen Unfallversicherung 
(Vereinbarung für Berufsschnuppertage nach Vorlage und Kontrolle im 
BiWi an AUVA faxen, F 01 331 33-245) 

 
                                                                                    ! ACHTUNG ! 

Ausnahme Tourismus und Gastronomie 
Nach der derzeitigen Rechtsauffassung der AUVA/der Krankenkassen sind UNVERBINDLICHE „Schnuppertage 
nach der Schulpflicht“ in den einschlägigen Berufen der Sparte Tourismus- und Freizeitwirtschaft nicht möglich. 
Mit Interessenten, die vor einer Berufsentscheidung stehen und in diesen Berufen schnuppern wollen, muss; so 
wie mit Ferialpraktikanten, ein ordnungsgemäßes Arbeitsverhältnis eingegangen werden.  
Die WKW ist aber bemüht, unverbindliche Berufsschnuppertage als wertvollen Beitrag für alle Jugendlichen, die 
für ihre Berufsorientierung einen Eindruck von der beruflichen Praxis benötigen, versicherungstechnisch und 
gesetzlich zu verankern und hat bereits einen entsprechenden Antrag gestellt. 

 

Downloads unter: 
http://www.biwi.at/berufsschnuppern.htm 

 

Wichtige Adressen – Nähere Infos: 
BiWi 
Berufsinformation der Wiener Wirtschaft 
Wirtschaftskammer Wien 
Währinger Gürtel 97 | 1180 Wien 
T 514 50 – 6518 | F 514 50 – 6521 
E mailbox@biwi.at | W www.biwi.at 

 

Wiener Gebietskrankenkasse 
 
www.wgkk.at   Bezirkstellen 
  

     GPA-DJP 
     Gewerkschaft der Privatangestellten, 
     Druck, Journalismus, Papier 
     Alfred-Dallinger-Platz 1 | 1034 Wien 
     T 05 0301-21298 
     E jugend@gpa-dip.at | W www.jugend.gpa-dip.at 

AUVA 
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
Webergasse 4 | 1203 Wien 
F 01 331 33 - 245 

 


